
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2019/7/23 9ObA35/19s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.07.2019

Norm

AVRAG §2d Abs4 Z5

1. AVRAG § 2d heute

2. AVRAG § 2d gültig ab 29.12.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 152/2015

3. AVRAG § 2d gültig von 18.03.2006 bis 28.12.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 36/2006

Rechtssatz

Eine rückersatzschädliche Kündigung eines Arbeitsverhältnisses iSd § 2d Abs 4 Z 5 AVRAG liegt auch dann vor, wenn es

vom Arbeitgeber mit einer saisonbedingten Wiedereinstellungszusage gekündigt wird.Eine rückersatzschädliche

Kündigung eines Arbeitsverhältnisses iSd Paragraph 2 d, Absatz 4, Zi<er 5, AVRAG liegt auch dann vor, wenn es vom

Arbeitgeber mit einer saisonbedingten Wiedereinstellungszusage gekündigt wird.
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